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Satzung  

über die Erhebung von Beiträgen nach 6 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) für 

straßenbauliche Maßnahmen des Fleckens Bruchhausen-Vilsen 

(Straßenausbaubeitragssatzung) 

 

Der Rat des Fleckens Bruchhausen-Vilsen hat in seiner Sitzung am ………… aufgrund der §§ 10, 

58 Absatz 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und auf-

grund der §§ 1 Absatz 1, 2 Absatz 1 S. 1 und 6 Absatz 1 S. 1 des Niedersächsischen Kommunal-

abgabengesetzes (NKAG) sowie des § 3 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes, jeweils in 

der zurzeit geltenden Fassung, folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 

(1) Zur teilweisen Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Ver-

besserung und Erneuerung der ganz oder teilweise in der Baulast der Gemeinde stehenden 

öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen), auch wenn diese nicht 

zum Anbau bestimmt sind, und als Gegenleistung dafür, dass den Grundstückseigentümern 

und Erbbauberechtigten durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Verkehrsanla-

gen besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden, erhebt der Flecken Bruchhausen-

Vilsen Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung.  

 

(2) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm be-

stimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt und kann bis zu 

seiner vollständigen Erfüllung jederzeit abgeändert werden.  

 

§ 2 

Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören insbesondere die Kosten für  

1. den Erwerb (einschließlich Erwerbsnebenkosten) und die Freilegung der für die Her-

stellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Anlagen benötigten Grund-

flächen, 

2. den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen zum 

Zeitpunkt des Beginns der Maßnahme sowie die Kosten dieser Bereitstellung, 

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von  

a) Fahrbahnen 

b) Gehwegen, 

c) Radwegen, 

d) kombinierten Geh- und Radwegen, 

e) Bushaltebuchten, 

f) Parkflächen, 

g) Straßenbeleuchtungen, 

h) Straßenoberflächenentwässerungen, 

i) unselbständigen Grünanlagen 

j) Mischflächen, 

 

4. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung, 
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5. den Wert der Sachleistungen der Gemeinde sowie der vom Personal der Gemeinde er-

brachten Werk- und Dienstleistungen für die Freilegung der Grundflächen und für den 

Ausbau der Anlagen. 

 

6. Der Aufwand für Straßenbegleitgrün und Möblierung wird den beitragsfähigen Teilein-

richtungen entsprechend der räumlichen Lage anteilig zugeordnet. Entsprechendes gilt 

für den Aufwand für Grunderwerb und Freilegung, sofern hierfür nicht ein gesonderter 

Beitrag nach Ziff. 1 oder 2 erhoben wird. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstrei-

fen sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern gehören jeweils zu den unmittelbar 

angrenzenden Teileinrichtungen.  

 

§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 

 

(2) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne öffentliche 

Einrichtung. Sie kann den Aufwand hiervon abweichend auch für zu bestimmende, selbst-

ständig nutzbare Abschnitte einer öffentlichen Einrichtung (Abschnittsbildung) oder für be-

stimmte Teile einer öffentlichen Einrichtung gemäß § 10 (Aufwandspaltung) ermitteln. 

 

(3) Die Gemeinde führt vor der Durchführung einer beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahme 

im Sinne dieser Satzung eine Anliegerversammlung durch. 

 

§ 4 

Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes 

(1) Die Gemeinde trägt den Teil des beitragsfähigen Aufwandes, der dem Umfang der mögli-

chen Inanspruchnahme der Anlage durch die Allgemeinheit entspricht. Den übrigen Teil 

des beitragsfähigen Aufwands tragen die Beitragspflichtigen.  

 

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand nach Absatz 1 Satz 2 be-

trägt für die nachstehenden Teileinrichtungen im Falle von  

 

1. Anliegerstraßen         75 v.H.  

 

2. Innerortsstraßen für 

a) Fahrbahnen         40 v.H.  

b) Gehwege         60 v.H.  

c) Radwege         50 v.H. 

d) kombinierte Geh- und Radwege      55 v.H.   

e) Bushaltebuchten        40 v.H.  

f) Parkflächen         70 v.H.  

g) Straßenbeleuchtung        50 v.H.  

h) Straßenoberflächenentwässerung      50 v.H.  

i) unselbstständige Grünanlagen       55 v.H. 

j) Mischflächen         50 v.H.  

 

3. Durchgangsstraßen für 

a) Fahrbahnen         30 v.H.  

b) Gehwege         50 v.H. 
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c) Radwege         40 v.H. 

d) kombinierte Geh- und Radwege      45 v.H. 

e) Bushaltebuchten        30 v.H.  

f) Parkflächen         60 v.H.  

g) Straßenbeleuchtung        40 v.H.  

h) Straßenoberflächenentwässerung      40 v.H.  

i) unselbstständige Grünanlagen       45 v.H.  

j) Mischflächen         40 v.H.  

 

4. Fußgängerzonen/Fußgängergeschäftsstraßen     50 v.H.  

 

5. Wirtschaftswegen         60 v.H.  

 

6.  Gemeindeverbindungsstraßen       20 v.H.  

 

7. sonstigen Straßen im Außenbereich, die 

a) deutlich überwiegend dem Anliegerverkehr dienen     65 v.H.  

b) dem Anliegerverkehr und gleichzeitig zu erheblichem Teil 

 der Allgemeinheit dienen        40 v.H.  

c) deutlich überwiegend der Allgemeinheit dienen     20 v.H.  

 

(3) Im Sinne des Absatzes 2 gelten als  

 

1. Anliegerstraßen: 

Straßen, die deutlich überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, 

 

2. Innerortsstraßen: 

Straßen, die dem Anliegerverkehr und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Bauge-

bieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie 

nicht Durchgangsstraßen nach Nr. 3 sind, 

 

3. Durchgangsstraßen: 

Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen 

Durchgangsverkehr dienen,  

 

4. Fußgängerzonen/Fußgängergeschäftsstraßen:  

Straßen, in denen Ladengeschäfte oder Gaststätten im Erdgeschoss überwiegen und die 

in ihrer gesamten Breite dem Fußgängerverkehr dienen, auch wenn eine zeitlich be-

grenzte Nutzung für den Anlieferverkehr möglich ist, 

 

5. Wirtschaftswege: 

Straßen, die überwiegend der Nutzung land- und forstwirtschaftlicher oder ähnlicher 

Grundstücke dienen, 

 

6. Gemeindeverbindungsstraßen: 

Straßen im Außenbereich, die das Gemeindegebiet mit der benachbarten Gemeinde o-

der verschiedene durch den Außenbereich getrennte Ortsteile der Gemeinde miteinan-

der verbinden, 

 

7. Sonstige Straßen im Außenbereich: 

Straßen im Außenbereich, die weder Wirtschaftswege noch Gemeindeverbindungsstra-

ßen sind. 
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(4) Zuschüsse Dritter sind zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden, soweit der 

Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat. 

 

(5) Die Gemeinde kann im Einzelfall durch ergänzende Satzung von den Anteilen nach Absatz 

2 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

 

§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes 

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder Abschnit-

ten davon besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Diese Grundstücke bilden das 

Abrechnungsgebiet. 

 

(2) Die Verteilung des umlagefähigen Aufwandes auf die berücksichtigungspflichtige Grund-

stücke erfolgt im Verhältnis derjenigen Nutzflächen, welche sich aus der Vervielfachung 

der maßgeblichen Grundstücksfläche gemäß § 6 mit dem maßgeblichen Nutzungsfaktor 

nach § 7 oder § 8 ergeben. 

 

§ 6 

Maßgebliche Grundstücksfläche 

(1) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der gesamte Flächeninhalt des Grundstücks im 

bürgerlich-rechtlichen Sinne. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke 

baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach 

§ 7. Für die übrigen Flächen richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 8, ins-

besondere für die im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungsplan-

grenze, der Grenze einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB oder einer Tiefenbegren-

zungslinie nach Absatz 2 Buchst. c) oder Buchst. d). 

 

(2) Als Grundstücksfläche gilt: 

 

a) bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, einer 

Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteils (§ 34 BauGB) liegen, die gesamte Fläche des Grundstückes, wenn es baulich 

oder gewerblich nutzbar ist; 

 

b) bei Grundstücken, die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder einer 

Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB und im Übrigen im Außenbereich liegen, die Teil-

fläche im Geltungsbereich der Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB oder des Bebau-

ungsplanes, wenn das Grundstück baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

 

c) bei Grundstücken, für die weder ein Bebauungsplan noch eine Satzung nach § 34 Ab-

satz 4 BauGB besteht und die teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles (§34 BauGB) und mit der Restfläche im Außenbereich (§35 BauGB) liegen, 

die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der Er-

schließungsanlage und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; bei 

Grundstücken, die nicht an die Erschließungsanlage angrenzen oder lediglich durch ei-

nen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der 

der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 50 

m dazu verlaufenden Parallelen; 
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d) bei Grundstücken, die über die sich nach Buchst. b) und c) ergebenden Grenzen hinaus 

bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage 

bzw. im Fall von Buchst. c) der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstückssei-

te und einer Parallelen hierzu, die in der Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebau-

ung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

 

(3) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 

 

a) nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (zum 

Beispiel Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb 

eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden oder 

 

b) ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (zum Bei-

spiel landwirtschaftliche Nutzung), 

 

ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. – zusätzlich zu der nach den Regelungen von 

Absatz 2 zugrunde zu legenden Fläche – diejenige Fläche zugrunde zu legen, die von den 

Regelungen in Absatz 2 nicht erfasst wird. 

 

§ 7 

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke 

(1) Der Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die baulich oder ge-

werblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als 

Vollgeschosse alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. 

Kirchengebäude und Biogasanlagen werden stets wie eine Bebauung mit einem Vollge-

schoss behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheit des Bauwerks in ihm kein 

Vollgeschoss im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), so werden bei ge-

werblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in an-

derer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks 

(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollge-

schoss um 0,25. 

 

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 6 Abs. 2 bestimmten Flächen 

– bei Grundstücken, 

1.  die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Satzung 

nach § 34 Absatz 4 BauGB liegen, 

a) die festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 

b) für die statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt 

ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten im Sinne von § 11 Abs. 3 

BauNVO, die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,8 geteilte 

höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 auf ganze Zahlen 

abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

c) für die weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, 

sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässi-
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ge Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 auf ganze Zahlen abgerundet 

und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 

Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

e) für die gewerbliche Nutzung ohne Bebauung oder mit einer untergeordneten bauli-

chen Nutzungsmöglichkeit festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss; 

f) für die industrielle Nutzung ohne Bebauung oder mit einer untergeordneten bauli-

chen Nutzungsmöglichkeit festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen; 

g) für die weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen 

bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung überwiegend 

festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach 

Buchst. a) bis c). 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 Buchst. a) bzw. Buchst. d) bis f)  oder 

die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 Buchst. b) bzw. 

Buchst. c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. 

die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 

nach Nr. 1 Buchst. b) bzw. Buchst. c); 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen, wenn sie 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse 

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse. 

 

(4) Der sich aus Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 ergebende Nutzungsfaktor wird ver-

vielfacht mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 

BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohn-, Dorf-, Misch- oder Sonderge-

bietes oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung (§ 10 BauNVO) innerhalb eines Be-

bauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen 

Nutzung ähnlichen Weise (zum Beispiel Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäu-

de, Praxen für freie Berufe, Gerichtsgebäude, Krankenhäuser, Altenpflegeheime und Lei-

chenhallen; nicht hingegen Altenwohnheime, Kirchen und landwirtschaftliche Gebäude) 

genutzt wird oder innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Be-

bauungsplan ausgewiesenen Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder Sondergebietes (§ 11 

BauNVO) liegt. 

 

(5) Eine überwiegende gewerbliche bzw. gewerbeähnliche Nutzung im Sinne von Absatz 4 

liegt vor, wenn diese Nutzung auf dem überwiegenden Teil der tatsächlichen Geschossflä-

chen stattfindet. Hat die gewerbliche bzw. gewerbeähnliche Nutzung des Gebäudes nur 

untergeordnete Bedeutung und bezieht sie sich überwiegend auf die Grundstücksfläche 

(zum Beispiel Fuhrunternehmen, Betriebe mit großen Lagerflächen, unbebautes Grund-

stück u.a.), ist anstelle der Geschossflächen von den Grundstücksflächen auszugehen. 

 

§ 8 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 3 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 

 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder 

gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (zum Beispiel Friedhöfe, 
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Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammen-

hang bebauten Ortsteils so genutzt werden      0,5  

 

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in 

einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (zum Beispiel landwirtschaft-

liche Nutzung), wenn 

a) sie ohne Bebauung sind, bei 

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen        0,0167 

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland sowie bei Bebauung von 

Teilflächen von ihnen mit Windkraft- oder selbständigen Photovoltaikanlagen

                0,0333 

cc) gewerblicher Nutzung              1,0  

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt 

werden (zum Beispiel Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingär-

ten, Campingplätze ohne Bebauung)       0,5 

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen, einschließlich der auf 

ihnen im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung betriebenen Biogasanlagen oder 

landwirtschaftliche Nebengebäude (zum Beispiel Feldscheunen) vorhanden sind, für 

eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 

durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,       1,0 

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene 

Vollgeschoss, für die Restfläche gilt Buchst. a), 

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für eine Teilflä-

che, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die 

Grundflächenzahl 0,2 ergibt,        1,0 

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene 

Vollgeschoss, für die Restfläche gilt Buchst. b) 

e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hofstellen Biogasanlagen gewerblich 

betrieben werden, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der 

Einrichtungen der Biogasanlage geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 

           1,5 

für die Restfläche gilt Buchst. a) 

f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus 

der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 

           1,5 

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhande-

ne Vollgeschoss, für die Restfläche gilt Buchst. a)  

g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB 

liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen 

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben dienen, 

          1,5 

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vor-

handene Vollgeschoss, 

bb) mit sonstigen Baulichkeiten       1,0 
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mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vor-

handene Vollgeschoss, 

cc) ohne Bebauung         1,0 

 für die Restfläche gilt Buchst. a). 

 

(2)  Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 7 Abs. 1. 

 

§ 9 

Mehrfach bevorteilte Grundstücke 

(1) Grenzen Grundstücke an mehrere öffentliche Einrichtungen, die in der Baulast der Gemein-

de stehen, so sind sie grundsätzlich zu jeder Anlage beitragspflichtig. 

 

(2) Werden Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes für Wohnzwecke 

bestimmt sind, außerhalb von Bebauungsplangebieten überwiegend für Wohnzwecke ge-

nutzt werden oder – wenn sie noch unbebaut sind – nach Maßgabe des § 34 BauGB über-

wiegend für Wohnzwecke nutzbar sind, durch mehrere öffentliche Einrichtungen bevorteilt, 

ist die nach dieser Satzung ermittelte und bei der Verteilung zu berücksichtigende Nutzflä-

che (Beitragsfläche) bei jeder dieser öffentlichen Einrichtung nur zu 2/3 in Ansatz zu brin-

gen. Den Beitragsausfall trägt die Gemeinde.  

 

(3) Die in Absatz 2 geregelte Ermäßigung für mehrfach erschlossene Grundstücke gilt auch für 

Grundstücke im Außenbereich, sofern sie nicht gewerblich genutzt werden. 

 

§ 10  

Aufwandsspaltung 

Der Beitrag kann getrennt für jede Teileinrichtung oder für mehrere Teileinrichtungen erhoben 

werden. Teileinrichtungen sind 

 

1. Grunderwerb, 

2. Freilegung, 

3. Fahrbahnen, 

4. Radwege, 

5. Gehwege, 

6. kombinierte Geh- und Radwege, 

7. Parkflächen, 

8. Grünanlagen, 

9. Entwässerungseinrichtungen, 

10. Beleuchtungseinrichtungen, 

11. Mischflächen 

 

Mischflächen im Sinne von Ziffer 11 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungs-

linien Funktionen der in den Ziffern 3 bis 8 genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren 

und bei der Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung 

verzichten. 
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§ 11 

Entstehung der sachlichen Beitragspflichten 

(1) Die sachlichen Beitragspflichten entstehen mit der Beendigung der beitragsfähigen Maß-

nahme. 

 

(2) In den Fällen der Aufwandsspaltung entstehen die sachlichen Beitragspflichten mit der Be-

endigung der Teilmaßnahme und dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 

 

(3) Bei der Abrechnung selbständig nutzbarer Abschnitte entstehen die sachlichen Beitrags-

pflichten mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme und dem Abschnittsbildungsbe-

schluss. 

 

(4) Die beitragsfähigen Maßnahmen sind erst beendet, wenn das von der Gemeinde aufgestellte 

Bauprogramm erfüllt und der Aufwand berechenbar ist. 

 

§ 12 

Vorausleistungen 

Sobald mit der Durchführung der Baumaßnahme begonnen ist, kann die Gemeinde angemessene 

Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrags erheben. Die Vorausleistung ist mit 

dem endgültigen Beitrag auch dann zu verrechnen, wenn der Vorausleistende nicht beitragspflich-

tig ist. 

§ 13 

Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer 

des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist anstelle des Ei-

gentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als 

Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 

Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück und im Fall des Absatz 1 Satz 2 

auf dem Erbbaurecht und im Fall des Absatzes 1 Satz 3 zweiter Halbsatz auf das Woh-

nungs- oder Teileigentum. 

 

§ 14 

Beitragsbescheid 

(1) Die nach dieser Satzung zu erhebenden Beiträge und Vorausleistungen werden durch 

schriftlichen Bescheid festgesetzt. 

 

 

§ 15  

Fälligkeit 

 

(1) Die nach dieser Satzung festgesetzten Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 

nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids fällig. 
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§ 16 

Ablösung 

(1) In Fällen, in denen die sachliche Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablö-

sung des Straßenausbaubeitrages durch Vertrag vereinbart werden. 

 

(2) Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Bei-

trages. Dabei ist der entstehende Erschließungsaufwand anhand von Kostenvoranschlägen 

oder, falls noch nicht vorhanden, anhand der Kosten vergleichbarer Erschließungsanlagen 

zu ermitteln und nach den Vorschriften dieser Satzung auf die durch die Erschließungsanla-

ge erschlossenen Grundstücke zu verteilen. 

 

(3) Ein Rechtsanspruch auf die Ablösung besteht nicht. 

 

(4) Durch die Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht abgegolten. 

 

§ 17 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Bruchhausen-Vilsen, den  

 

 

Der Bürgermeister      Der Gemeindedirektor 


